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                    Gemeinderat  

                         
 

 

 

 

 

 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t  
 

 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer 

am Donnerstag, dem 23. April 2015 im Sitzungssaal des Rathauses. 

 

 

 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende:    20:25 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 12.02.2015 liegt während 
der Sitzung zur Einsichtnahme auf. 
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Anw esend e :    

 
Vorsitzender:  Bürgermeister Gerhard Klaffner 
  
 

SPÖ ï Gemeinderatsfraktion 

1. Vizebürgermeister     Mag. Dr. Adolf Brunnthaler 

Gemeinderäte  Rudolf Auer 
 Norbert Wildling 
 Josef Schuller 
 Michaela Kohlhofer 
 Johann Wolloner 
 Franz Haider 
 Andreas Hofer 
 Friederike Hofer  
 Eduard Lechner 
GRE         Marita Wildling 
         Gerhard Matzenberger 
         Robert Ramsner 
 
Entschuldigt: Johann Berger 
 Ulrike Katzensteiner 
 Reinhard Pils 
 
 
ÖVP ï Gemeinderatsfraktion 

2. Vizebürgermeister DI Herbert Matzenberger 

Gemeinderäte Gerhard Stockinger 
  Monika Schoiswohl 
  Johann Dietachmayr 
  Sabine Rußegger  
  Mag. Peter Ramsmaier 
  Bernhard Kühholzer 
GRE Christine Krenn 
 
Entschuldigt: Johannes Weißensteiner 
 
 
WBL ï Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte Günther Neidhart 
  Erich Stoll 
 DI Hermann Großberger 
 DI Leonhard Penz 
 Mag.a Eva Aigner 
GRE Ingo Kainz 
 
Entschuldigt: DI (FH) Reinhard Hoffmann 
 Johannes Rumetshofer 
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FPÖ ï Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte Albert Aigner 
  Karl Haidinger 

 
Vom Gemeindeamt: AL Michael Schachner 

Schriftführerin: Ingrid Klausberger 



GRS 2015-04-23  Seite 4 von 78 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 
 
 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
 

b) die Verständigung hierzu an alle Mitglieder des Gemeinderates zeitgerecht schriftlich 
unter Bekanntgabe der nachstehend angeführten Tagesordnung erfolgt ist und am 
gleichen Tag öffentlich an der Amtstafel kundgemacht wurde; 
 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
 

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 12.02.2015 bis zur heutigen Sit-
zung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsichtnahme aufgelegen ist, 
während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift 
bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Er bestimmt die Gemeindebedienstete Ingrid Klausberger zur Schriftführerin dieser Sitzung.  
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner begrüßt Herrn Franz Käfer, Obmann der Wassergenossen-
schaft Winkl. 
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Tagesordnung  
 

 
1. Kindergarten u. Krabbelstube Weyer, Wandunter- u. Matratzenschränke,  

Schreibtische m. Ladencontainern; Finanzierungsplan     

2. Rot Kreuz Ortsstelle Weyer, Zu- u. Umbau, Kostenerhöhung; Finanzierungsplan 

3. Ennsbrücke Kastenreith, Sanierung; Übertragungsverordnung    

4. LKW Kran f. d. Bauhof Weyer, Auftragsvergabe; Korrekturbeschluss   

5. Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.1; Einleitung des Verfah-
rens (Leichtfried) 

6. Flächenwidmungsplan Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.1;Einleitung des Verfahrens  
(Leichtfried) 

7. Örtliches Entwickungskonzept Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.2; Einleitung des  
Verfahrens (Eschauer)  
      

8. Kleinreifling, Grdst.-Nr. 19/11 (Teil), Grundstücksverkauf an Schörkhuber  
Martin u. Karin          

9. Kleinreifling, Grdst.-Nr. 19/13, Grundstücksverkauf an Kaltenrinner Martin /  
Forstenlechner Sandra, Kaufvertrag     

10. Am Kreuzberg, Grdst.-Nr. 683/13, Grundstücksverkauf an Mayrhofer Roland /  
Eberhart Irene, Kaufvertrag      

11. Teichhammer, Grdst.-Nr. .38/1, .38/2, 83/1, 84/1, 85/1, 85/2 und 87,  
Grundstücksankauf von Buschmann Dietrich u. Mag. Christiane, Kaufvertrag  

12. Wassergenossenschaft Winkl, Trinkwasserversorgung, Vereinbarung 

13. Wasserversorgungsanlage BA 09 Hagenau/Loibnerberg, Vergabe Darlehen  

14. Voranschlag 2015, Prüfungsbericht der Aufsichtsbehörde, Kenntnisnahme  

15. Freiwillige Feuerwehr Kleinreifling, Löschfahrzeug, Grundsatzbeschluss 

16. Bericht des Prüfungsausschusses        

17. Bericht der Ortsteilsprecher  

18. Allfälliges 
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BESCHLÜSSE  
 

 
Der Vorsitzende berichtet, dass ein zeitgerecht eingebrachter Dringlichkeitsantrag, gemäß    § 
46 Abs. 3 in Verbindung mit § 57 Abs. 4 OÖ. GemO 1990 idgF vorliegt und verliest den An-
trag: 
 
Ich ersuche folgenden Punkt auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 23. April 
2015 zu setzen: 
 
 

Bürgermeister Gerhard Klaffner 

 
 
 

Dringlichkeitsantrag 
 
 

gemäß § 46 Abs. 3 Oö. GemO 1990 idgF 
für die Sitzung des Gemeinderates am 23.04.2015 

 
 

DA 1) ÖBB-Bahnstrecke Amstetten-Selzthal, Bahn-KM 68,151 bis 68,273, Bö-
schungssicherung durch die ÖBB, Servitutsvertrag 

 

 

Die ÖBB Infrastruktur AG ist an der ÖBB-Strecke Amstetten ï Selzthal aufgrund einer im Mai 
2014 durch Starkniederschlagsereignisse verursachten Hangrutschung bei Bahn-km 68,218 
rechts der Bahn mit einer Böschungssicherung befasst.  
 
Diese Böschungssicherung dient dem Schutz der Bahntrasse sowie einer oberhalb der B ö-
schung verlaufenden Gemeindestraße . 
 
Die Sicherung erfolgt zwischen Bahn-km 68,151 bis 68,273 durch ein Hochleistungsgitter mit 
Erosionsschutznetz, welches mittels fünf Meter langer Anker in der Böschung vernagelt wird. 
Die ÖBB beabsichtigt die Bauarbeiten in der KW 18/2015 zu beginnen. 
 
Durch die Vernagelung der Anker ist auch das öffentliche Gut 1248/3 KG Kleinreifling, mit ei-
ner im Grundeinlöseplan dargestellten Fläche von 621 m², betroffen.  
 
Der Abschluss eines Servitutsvertrages ist daher notwendig. Zweck dieser Vereinbarung ist, 
an der vertragsgegenständlichen Grundfläche eine Dienstbarkeit zu begründen, da dies für 
das Projekt erforderlich ist. Folgendes Dienstbarkeitsrecht wird darin definiert:  
 
Anker unterirdisch mit dauernder Beanspruchung:  
Duldung der Errichtung und des dauernden Bestandes von Bodenankern sowie Unterlassung 
jeglicher Maßnahmen, die den dauernden Bestand, den Halt und die Festigkeit der Bodenan-
ker gefährden könnten. 
 
Die Anker werden so geschlagen, dass der Gemeindestraßenbaukörper nicht beeinträchtigt 
wird. Sollte dies doch der Fall sein, sind sämtliche Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten der 
ÖBB zu machen. Der Gemeinde erwachsen bei diesem Projekt keine Beteiligungskosten.   
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Der von der ÖBB Infrastruktur AG erstellte Servitutsvertrag wird dem Gemeinderat vollinhalt-
lich zur Kenntnis gebracht.  
 
 
Antrag:  

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den Dringlichkeitsantrag 1) ÖBB-
Bahnstrecke Amstetten-Selzthal, Bahn-KM 68,151 bis 68,273, Böschungssicherung durch die 
ÖBB, Servitutsvertrag, auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 23. April 2015 zu 
setzen. 
 
 
Beschluss : 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 1    Kindergarten u. Krabbelstube Weyer, Wandunter- u. Matratzenschrän-
ke, Schreibtische m. Ladencontainern; Finanzierungsplan 

 
 
Erläuterung: 
 
Mit Schreiben vom 06.02.2015 wurde von der  Direktion Inneres und Kommunales mitgeteilt, 
dass aufgrund der ¦berpr¿fung der Vorhaben ĂAnkauf von Wandunter- u. Matratzen-
schrªnke, Schreibtische m. Ladencontainernñ im Einvernehmen mit der Direktion Bil-
dung und Gesellschaft folgende neue Finanzierungsmöglichkeit gegeben ist.  
 

 
 
 
 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorstehenden Finanzierungsplan über 
den Ankauf von Wandunter- u. Matratzenschränken und Schreibtischen m. Ladencontainern 
für den Kindergarten und die Krabbelstube Weyer zu beschließen.  
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 2    Rot Kreuz Ortsstelle Weyer, Zu- u. Umbau, Kostenerhöhung; Finanzie-
rungsplan_______________________________________________ 

 

 
Erläuterung: 
 
Mit Schreiben vom 06.02.2015 wurde von der  Direktion Inneres und Kommunales mitgeteilt, 
dass aufgrund der ¦berpr¿fung des Antrages ĂZu- und Umbau der Rot-Kreuz-Ortsstelle Wey-
erñ folgende endg¿ltige Finanzierungsmºglichkeit gegeben ist.  
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
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Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorstehenden Finanzierungsplan über 
den Zu- und Umbau der Rot-Kreuz-Ortsstelle Weyer zu beschließen.  
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 3    Ennsbrücke Kastenreith, Sanierung; Übertragungsverordnung 
 

 
Erläuterung: 

 
Zur effizienten Ausführung von größeren Vorhaben der Gemeinde ist die Erlassung einer 
Übertragungsverordnung für Bau-, Planungs- u. Dienstleistungsaufträge im Rahmen der ge-
setzlichen Wertgrenzen an den Bürgermeister und den Gemeindevorstand geboten.  

Um Kostensteigerungen durch Zeitverzögerungen zu sparen und um effizient arbeiten zu kön-
nen, ist eine Übertragungsverordnung notwendig und sinnvoll.  

Der B¿rgermeister bringt die ¦bertragungsverordnung f¿r das Vorhaben ĂEnnsbrücke Kasten-
reith, Sanierungñ vollinhaltlich zur Kenntnis: 

 

Verordnung 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer, vom 23.04.2015 mit der das Beschlussrecht 
des Gemeinderates bei der Abwicklung des Bauvorhabens ĂEnnsbr¿cke Kastenreith, Sanie-
rungñ an den B¿rgermeister bzw. an den Gemeindevorstand ¿bertragen wird.  

Das Amt der Oö. Landesregierung hat am 30.06.2014 einen Finanzierungsplan vorgeschlagen 
und unter der Voraussetzung, dass dieser beschlossen wird, die Genehmigung für dieses Vor-
haben erteilt. Der Gemeinderat hat diesen Finanzierungsplan am 25.09.2014, TOP 18, be-
schlossen.  

Gemäß § 43 Abs.3 Oö. GemO 1990 idgF wird verordnet: 
 
 

§ 1 

Im Interesse der Effizienz, Zweckmäßigkeit, Raschheit, Kosteneinsparung und Einfachheit wird 
bei der Abwicklung des Vorhabens ĂEnnsbr¿cke Kastenreith, Sanierungñ das Beschlussrecht  
des Gemeinderates an den Gemeindevorstand bzw. an den Bürgermeister wie folgt übertra-
gen: 
 

a) Die Zuständigkeit des Bürgermeisters erstreckt sich unter Einhaltung der Wertgrenzen 
des § 58 leg.cit. auf nachstehende Schritte bzw. Maßnahmen: 

 
Á Bau-, Planungs- und sonstige Dienstleistungsaufträge 
Á sonstige Aufträge, die ebenfalls in Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen 
 

   
b) Die Zuständigkeit des Gemeindevorstands erstreckt sich unter Einhaltung der Wert-

grenzen des § 58 leg.cit. auf nachstehende Schritte bzw. Maßnahmen: 
 

Á Bau-, Planungs- und sonstige Dienstleistungsaufträge 
Á sonstige Aufträge, die ebenfalls in Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen 

 
 

§ 2 
 
Es ist dem Gemeinderat in der jeweils nächsten Sitzung über die gefassten Beschlüsse und 
gesetzten Maßnahmen zu berichten.  
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§ 3 

 
Die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungs-
frist folgenden Tag.  
 
 
         Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
Debatte: 

GR Karl Haidinger weist darauf hin, dass die Übertragungsverordnung in der OÖ Gemeinde-
ordnung klar definiert ist und beanstandet, dass immer Ausnahmen von der Regel gemacht 
werden. Seine Fraktion wird daher dem Antrag nicht zustimmen. 
 
Der Vorsitzende weist die Vorwürfe entschieden zurück und sagt, dass es in diesem Fall not-
wendig und sinnvoll ist eine Übertragungsverordnung zu erlassen. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorstehende Übertragungsverordnung von Bau-, Pla-
nungs- u. sonstigen Dienstleistungsaufträgen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 
ĂEnnsbr¿cke Kastenreith, Sanierungñ im Rahmen der gesetzlichen Wertgrenzen an den B¿r-
germeister und den Gemeindevorstand zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit 28 : 2 Stimmen beschlossen. 
 
Gegenstimmen: GR Albert Aigner (FPÖ) 
      GR Karl Haidinger (FPÖ) 
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TOP. 4    LKW Kran f. d. Bauhof Weyer, Auftragsvergabe; Korrekturbeschluss 
 

 
Erläuterung: 

 
Wegen der großen Entfernungen auf dem 188 km langen öffentl. Kleinstraßennetz der Ge-
meinde ist der LKW ein wichtiges Transportfahrzeug. Ohne Kran kann der LKW aber nur sehr 
eingeschränkt als solches genutzt werden. Es ist jedes Mal mit unnötigen Kosten verbunden, 
wenn die Gemeinde Lastentransporte zukaufen muss, aufwendiger und schwerer manueller 
Arbeitseinsatz des Bauhofpersonals notwendig wird bzw. der vorhandene LKW nicht optimal 
eingesetzt werden kann. 
 
Besonders drastisch ist das beim Abtransport der Sträucher und Äste im Zuge des Freischnei-
dens des Lichtraumes und in den Parkanlagen. Händisches Aufladen ist zum einen unnötig 
zeitaufwändig und zum anderen kann das Astwerk auf der Ladefläche nicht niedergepresst 
werden. Das verursacht die dreifache Anzahl an Fahrten und die dreifach erhöhte Menge bei 
der Verrechnung in der Kompostieranlage. Kleinerer Aspahltierungsarbeiten können in Zukunft 
ebenfalls selbst durchgeführt werden, weil das Mischgut selbst abgeholt und verarbeitet wer-
den kann. Bei dieser immer wiederkehrenden Arbeit können mit einem LKW-Kran Arbeitskraft-
ressourcen, drei Viertel der Zeit, zwei Drittel der Transportkosten und ebenfalls zwei Drittel der 
Kompostierkosten eingespart und anderweitig eingesetzt werden. 
  
Bereits seit 2009 ist die Marktgemeinde Weyer bemüht für den im Jahr 2007 angekauften LKW 
einen Kran zu bekommen. Bei der Besprechung bei Hr. LH-Stv. Entholzer am 11.04.2014 
wurde die Notwendigkeit erkannt und die Finanzierung durch BZ-Mittel für die Jahre 2015-
2016 genehmigt.  
 
Die Firmen Kogler, Berger und Kuhn wurden zur Angebotslegung eingeladen. Angefragt wur-
den bei den Firmen der Kran, das Zubehör (Holz- u. Schüttgutgreifer, Palettengabel) und die 
Montage.  
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 12.02.2015, TOP 7a, wurde bereits die Auftragsvergabe 
des LKW-Krans an die Fa. Kogler zu einem Bruttopreis in Hºhe von ú 48.844,80 beschlossen.  
 
Aufgrund eines Rechenfehlers bei der Angebotskontrolle muss dieser Beschluss aufgehoben 
und neuerlich gefasst werden. Anzumerken ist, dass sich wegen dem Rechenfehler aber nicht 
die Reihung der Bieter verändert. 
 
Die ungeprüften Angebotssummen stellen sich nun richtigerweise wie folgt dar:  
Fa. Kogler, Maria Saal:                    ú 58.220,00 brutto 
Fa. Berger, Schwanenstadt:       ú 59.160,00 brutto 
Fa. Kuhn, Vöcklabruck:                  ú 59.655,60 brutto 
 
Nach der genauen Angebotsprüfung und nach der Durchführung von Aufklärungsgesprächen 
ergibt sich folgender endgültiger Preisspiegel: 
Fa. Kogler, Maria Saal:                    ú 58.220,00 brutto 
Fa. Berger, Schwanenstadt:       ú 60.384,00 brutto (Differenz zum Bestbieter; +  ú 
2.164,00) 
Fa. Kuhn, Vöcklabruck:                  ú 61.695,60 brutto (Differenz zum Bestbieter; +  ú 
3.475,60) 
 
Bei der Angebotsprüfung bzw. im Zuge der Aufklärungsgespräche wurde festgestellt, dass die 
Fa. Berger keinen Holzgreifer angeboten hat. Der Preis wurde nachträglich vorgelegt. Eben-
falls wurde festgestellt, dass sich bei der Fa. Kuhn höhere Montagekosten ergeben. Beim An-
gebot der Fa. Kogler handelt es sich um ein Fixpreisangebot inkl. aller benötigten Leistungen.  
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Nach Berücksichtigung der Möglichkeit des anteiligen Ust.-Abzuges im Bauhofbereich ergibt 
sich ein Auftragspreis von ca. ú 54.338,67 (Fa. Kogler). 
 
Die sich aufgrund der höheren Auftragssumme ergebende Differenz zum Finanzierungsplan 
darf, lt. Email des Landes Oö. vom 25.02.2015, im oH 2015 verbucht werden und wird bei der 
Abgangsdeckung anerkannt. 
 
 
 
Debatte: 

Der Vorsitzende ersucht AL Michael Schachner um kurze Erläuterung der geschätzten Investi-
tionskostenrechnung und der künftig zu erwartenden Einsparungen.  
 
AL Michael Schachner teilt mit, dass der Prüfungsausschuss über die Investitionsberechnung 
bereits informiert wurde und die gewünschten Korrekturen eingearbeitet sind. Er informiert, 
dass der Bauhof bisher durchschnittlich 2410 Stunden an Mäharbeiten geleistet hat. Einige 
Teilflächen wurden extern an die Firma Käfer vergeben.  
Anhand des Wirtschaftshofprogramms und der bisherigen Aufzeichnungen der Arbeitstagebü-
cher werden die Mäharbeiten künftig nur mehr 70 Prozent der Arbeitsstunden ausmachen. 
Durch den Einsatz des Böschungsmähwerks und des LKW-Krans können 30 Prozent einge-
spart werden. Der LKW-Kran wird in vielen Bereichen eingesetzt, wie zB bei Märkte, Parkein-
richtungen, Kinderspielplätzen, Veranstaltungen. 
AL Michael Schachner sagt, dass man bei der Berechnung davon ausging, dass durch den 
Einsatz des LKW-Krans 10 % an Arbeitszeit eingespart werden können. Unter Berücksichti-
gung der Afa, der kalk. Zinsen und des Instandhaltungsaufwandes ergibt das eine Amortisati-
onszeit für den LKW-Kran und den Böschungsmäher von etwas mehr als 3 Jahren 
Die eingesparten Arbeitsstunden kann der Bauhof anderweitig verwenden. Diese Stunden 
werden einerseits durch Arbeitseinsatz abgedeckt und andererseits kann ein großer Teil der 
Stunden für den Abbau von Zeitausgleich und Urlaubsstände verwendet werden. 
 
GR Karl Haidinger fragt, ob es möglich wäre, einen gewissen Anteil des eingesparten Stun-
denkontingents fix heranzuziehen, damit der Überstunden- und Zeitausgleichabbau besser 
überprüft werden kann. 
 
AL Michael Schachner sagt, dass der Prüfungsausschuss die Urlaubs- und Zeitausgleichstän-
de jährlich kontrolliert. Der Bauhof ist bemüht, dass ein gewisser Anteil dieser eingesparten 
Stunden auch für den Abbau der Zeitüberhänge verwendet wird.  
 
 
 
a) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die in der Sitzung des Gemeinderates am 
12.02.2015, TOP 7a, beschlossene Auftragsvergabe des LKW Krans für den Bauhof Weyer zu 
einer Auftragssumme von ú 48.844,80 brutto bei der Fa. Kogler Krantechnik GmbH, Kranstra-
ße 1, 9063 Maria Saal, aufgrund der falsch berechneten Auftragssumme, aufzuheben. 
 
 
a) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig angenommen. 
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b) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den Ankauf des LKW Krans für den Bauhof 
Weyer zu einer korrekten Auftragssumme von ú 58.220,00 brutto bei der Fa. Kogler Krantech-
nik GmbH, Kranstraße 1, 9063 Maria Saal zu beschließen.  
 
 
b) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 



GRS 2015-04-23  Seite 16 von 78 

TOP. 5    Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.1; 
Einleitung des Verfahrens (Leichtfried)___________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Familie Leichtfried Friedrich und Silvia, wohnhaft in 3335 Weyer, Pichl 43, möchten auf der 

Parzelle Nr. 855/3, KG. Pichl ein Wohnhaus mit Nebengebäude errichten. Das betroffene 

Grundstück ist im rechtsgültigen Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 1 als betriebliche Funktion 

ausgewiesen. 

 

Für das geplante Bauvorhaben ist die Widmung Sonderfunktion 1 - Baurestmassenaufberei-

tungsanlage notwendig. Familie Leichtfried hat am 12. August 2014 daher den Antrag auf 

Umwidmung von Betriebsbaugebiet in Mischbaugebiet gestellt. 

 

Am 14. August 2014 fand mit Herrn DI Goldberger ï Naturschutz und Herrn DI Katzensteiner ï 

Raumordnung eine Besprechung betreffend Umwidmung mit folgendem Ergebnis statt: 

Grundsätzlich wäre für das geplante Bauvorhaben die Widmung Mischbaugebiet notwendig. 

Allerdings ist eine Einzeländerung in MB derzeit nicht möglich, da die Parzellen Nr. 857/3 und 

ein Teil der Parzelle Nr. 855/1 (Eigentümerin Käfer BaugesmbH) die Widmung Kiesabbauge-

biet aufweisen und diese Widmung näher als 100 m zum künftigen Wohngebäude ausgewie-

sen ist, d.h. der Mindestabstand des geplanten Wohngebäudes zur angrenzenden Kiesab-

bauwidmung müsste 100 m betragen. An der Südseite wird der 100 m-Abstand erreicht, da ein 

Sondergebiet des Baulandes ï Baurestmassenaufbereitungsanlage, angrenzt. 

 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 11.12.2014 die Änderung Nr. 1.1 des Örtlichen Ent-

wicklungskonzeptes beschlossen. 

 

Aufgrund der Rücksprache mit Herrn Katzensteiner ï Land OÖ. Raumplanung und Herrn 

Goldberger ï Naturschutzbeauftragter kann der Änderung des ÖEKs in der vorliegenden Form 

nicht zugestimmt werden. Daraufhin wurde der Plan durch den Ortsplaner Lassy überarbeitet 

und folgende Abänderung des ÖEKs durch den Gemeinderat hat daher zu erfolgen: 

 

Abgrabungsgebiet Kies in Sonderfunktion 1 - Baurestmassenaufbereitsanlage 

 
 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, das Verfahren zur Änderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes 1.1. (Leichtfried) aufgrund des Planes des Ortsplaners Lassy vom 
09.04.2015 zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 6    Flächenwidmungsplan  Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.1, Einleitung des 
Verfahrens (Leichtfried):______________________________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Familie Leichtfried Friedrich und Silvia, wohnhaft in 3335 Weyer, Pichl 43, möchten auf der 

Parzelle Nr. 855/3, KG. Pichl ein Wohnhaus mit Nebengebäude errichten. Das betroffene 

Grundstück ist im rechtsgültigen Flächenwidmungsplan Nr. 1 als Betriebsbaugebiet ausgewie-

sen. 

Für das geplante Bauvorhaben ist die Widmung eingeschränktes gemischtes Baugebiet not-

wendig. Familie Leichtfried hat am 12. August 2014 daher den Antrag auf Umwidmung von 

Betriebsbaugebiet in eingeschränktes gemischtes Baugebiet gestellt. 

 

Am 14. August 2014 fand mit Herrn DI Goldberger ï Naturschutz und Herrn DI Katzensteiner ï 

Raumordnung eine Besprechung betreffend Umwidmung mit folgendem Ergebnis statt: 

Grundsätzlich wäre für das geplante Bauvorhaben die Widmung eingeschränktes gemischtes 

Baugebiet notwendig. Allerdings ist eine Einzeländerung in MB derzeit nicht möglich, da die 

Parzellen Nr. 857/3 und ein Teil der Parzelle Nr. 855/1 (Eigentümerin Käfer BaugesmbH) die 

Widmung Kiesabbaugebiet aufweisen und diese Widmung näher als 100 m zum künftigen 

Wohngebäude ausgewiesen ist, d.h. der Mindestabstand des geplanten Wohngebäudes zur 

angrenzenden Kiesabbauwidmung müsste 100 m betragen. An der Südseite wird der 100 m-

Abstand erreicht, da ein Sondergebiet des Baulandes ï Baurestmassenaufbereitungsanlage, 

angrenzt. 

Am 03.09.2014 fand mit der Käfer BaugesmbH (Käfer Manfred) und Familie Leichtfried ein 

Gespräch betreffend geplante Umwidmung Leichtfried statt. 

 

Herr Käfer ist ebenfalls höchst interessiert an einer Umwidmung. Er würde das Sondergebiet 

des Baulandes ï Baurestmassenaufbereitungsanlage auf die Parzellen Nr. 857/3 und 855/1 

(Teil), KG Pichl erweitern und so wäre dann ebenfalls der Mindestabstand des Kiesabbauge-

bietes zum geplanten eingeschränkten gemischten Baugebiet gegeben. 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 folgende Änderung des Flächenwid-

mungsplanes Nr. 1 beschlossen: 

 

Parzelle Nr. 855/3 (Teil) von Betriebsbaugebiet in eingeschränktes gemischtes Baugebiet 

Parzelle Nr. 855/1 (Teil) und 857/3 (Teil) von Kiesabbau in Sondergebiet - Baurestmassenauf-

bereitungsanlage 

Aufgrund der Rücksprache mit DI Katzensteiner ï Land OÖ. Raumplanung und DI Goldberger 

ï Naturschutzbeauftragter der BH Steyr Land kann der Änderung des Flächenwidmungspla-

nes in der vorliegenden Form nicht zugestimmt werden. Daraufhin wurde der Plan durch den 

Ortsplaner Lassy gemeinsam mit dem Bauausschuss überarbeitet und folgende Abänderung 

des Flächenwidmungsplanes durch den Gemeinderat hat daher zu erfolgen: 

 

Grundstücksnummer Widmung alt Widmung neu 

855/3 tw., 855/4 tw., 855/1 

tw., 857/3 tw. 

Betriebsbaugebiet Eingeschränktes Gemischtes Bau-

gebiet 

857/2 tw., 855/1 tw., 857/3 tw. Abgrabungsgebiet Kies Grünfläche mit besonderer Wid-

mung 

Grünzug Gz6 = Hanglage 
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857/2 tw., 855/1 tw., 857/3 tw. Abgrabungsgebiet Kies Sondergebiet des Baulandes 1 

1 = Errichtung von Bauwerken ist 

zulässig 

857/2 tw., 857/3 tw. Land-Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, Öd-

land mit Ersichtlichma-

chung Wald der forst-

rechtlichen Planung 

Grünfläche mit besonderer Wid-

mung  

Grünzug Gz6 = Hanglage mit Er-

sichtlichmachung Wald der forst-

rechtlichen Planung 

 

 

 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, das Verfahren zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 
Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.1 ï Leichtfried aufgrund des Planes des Ortsplaners Lassy vom 
09.04.2015 einzuleiten. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 7    Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.2; Einleitung 
des Verfahrens (Eschauer)_______________________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Herr Eschauer Karl, wohnhaft in 3335 Weyer, Waidhofner Straße 34, hat an die Marktgemein-
de Weyer den Antrag auf Umwidmung der Parzelle Nr. 556/6, KG Pichl von Grünland in Son-
derausweisung im Gr¿nland ĂKleintierzuchtvereinñ angesucht. 
 
Auf der oben angeführten Parzelle befinden sich mehrere konsenslos errichtete Gebäude. Um 
diese nachträglich bewilligen zu können, ist es erforderlich eine geeignete Widmung zu finden. 
 
Herr Eschauer nützt die Gebäude als Ställe (120 Stück Kleintiere ï Hasen, Hühner), Futter-
kammern und als Vereinslokal des Kleintierzuchtvereines E25. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 12.02.2015 wurde die Änderung des Flächenwidmungsplanes 
Nr. 1, Änderung 6 ï Eschauer beschlossen. 
 

Dazu ist jetzt jedoch auch die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes von Grünland in 

Sonderfunktion Kleintierzuchtverein erforderlich.  

Diese Änderung ist nun vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
 
 
Debatte: 

GV Rudolf Auer, Obmann des Bauausschusses, teilt mit, dass der Bauausschuss sich mit die-
sem Thema beschäftigt hat und in der Gemeinderatssitzung am 12.02.2015 nur die Änderung 
des Flächenwidmungsplanes beschlossen wurde. Der Bauausschuss empfiehlt dem Gemein-
derat, die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1, 
Einzeländerung Nr. 1.2., zu beschließen. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, das Verfahren zur Änderung des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.2 ï Eschauer laut vorliegendem Plan des Ortsplaners 
Lassy vom 09.02.2015 einzuleiten. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 8     Kleinreifling, Grdst.-Nr. 19/11 (Teil) Grundstücksverkauf an Schörkhu-
ber Martin und Karin_________________________________________ 

 
 
Erläuterung: 
 
Herr und Frau Schörkhuber Martin und Karin, wohnhaft in 4464 Kleinreifling 148, beabsichti-
gen vom Grundstück 19/11 23 m² und vom Grundstück 22/3  2 m², beide KG Kleinreifling zu 
kaufen. 
 
In der Bauausschusssitzung am 29.01.2015 wurde dem Gemeinderat vorgeschlagen, die ins-
gesamt 25 m² zu einem Grundst¿ckspreis von ú 32,--/m² zu verkaufen. 
Der Kaufpreis betrªgt daher ú 800,--. 
 
Gemäß § 13 Liegenschaftsteilungsgesetz ist bei Abschreibung von geringwertigen Trennstü-
cken (bis zu einem Verkaufswert von ú 2.000,--) kein Kaufvertrag notwendig. Die Beurkundung 
wird direkt durch das Vermessungsamt durchgeführt. 
 
 
 
Debatte: 

GR Bernhard Kühholzer fragt, ob bei den künftigen Grundstücksverkäufen der Käufer die 
Vermessungskosten trägt. Der Vorsitzende bejaht diese Frage. 
 
GV Mag. Peter Ramsmaier erkundigt sich, ob in den Grundverkäufen die Straßenaufschlie-
ßungskosten miteingerechnet sind. 
 
AL Michael Schachner sagt, dass die Aufschließungsbeiträge gesondert verrechnet werden. 
Die Kosten werden dem Käufer bescheidmäßig vorgeschrieben und in Rechnung gestellt. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag den Grundverkauf, wie vorstehend beschrieben, an Herrn 
und Frau Schörkhuber Martin zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig angenommen. 
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TOP. 9    Kleinreifling, Grdst.-Nr. 19/13,Grundstücksverkauf an Kaltenrinner  
 Martin/Forstenlechner Sandra, Kaufvertrag____________________ 
 

 
Erläuterung: 
 
Herr und Frau Kaltenrinner Martin und Forstenlechner Sandra, wohnhaft in 4464 Kleinreifling 
70, beabsichtigen das Grundstück 19/13, KG Kleinreifling im Ausmaß von 900 m² zu erwer-
ben. 
 
Der Kaufpreis betrªgt 32 ú, das sind ú 28.800,--. 
Der Grundkauf ist mit einem Wiederkaufs- und Vorkaufsrecht verbunden. 
 
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 13.04.2015 dem Gemeinderat den Grundverkauf 
empfohlen. 
 
Der Bürgermeister bringt den vorliegenden Kaufvertrag vollinhaltlich zur Kenntnis. 
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Debatte: 

GV Rudolf Auer, Obmann des Bauausschusses, teilt mit, dass dieses Thema in der Bauaus-
schusssitzung behandelt wurde. Es wurde entschieden, dass von Grundkäufen mit Ratenzah-
lungsvereinbarungen grundsätzlich Abstand zu halten ist und der Grundwerber bereits beim 
Kauf über die Höhe der Mindestanschlussgebühren (Wasser, Kanal und Verkehrsflächenbei-
trag) informiert werden soll. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt üblicherweise in Form einer 
Einmalzahlung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorliegenden Kaufvertrag, abgeschlos-
sen zwischen der Marktgemeinde Weyer und Herrn Kaltenrinner Martin und Frau Forstenlech-
ner Sandra, zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand einstimmig beschlossen. 
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TOP. 10    Am Kreuzberg, Grdst.-Nr. 683/13, Grundstücksverkauf an Mayrhofer 
Roland / Eberhart Irene, Kaufvertrag___________________________ 

 
 
Erläuterung: 
 
Herr Roland Mayrhofer und Frau Irene Eberhart, wohnhaft Marktplatz 11, 3335 Weyer, beab-
sichtigt die Bauparzelle Nr. 683/13 im Ausmaß von 627 m² zu erwerben. 
 
Der Kaufpreis betrªgt ú 49,--/mĮ, das sind ú 30.723,00 (zzgl. AufschlieÇungskosten Energie 
AG/Telekom). Der Grundkauf ist mit einem Wiederkaufs- und Vorkaufsrecht verbunden. 
 
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 13.04.2015 dem Gemeinderat den Grundverkauf 
empfohlen. 
 
Der Bürgermeister bringt den vorliegenden Kaufvertrag vollinhaltlich zur Kenntnis. 
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